
SATZUNG des 1.Volleyballclub Stralsund e.V.

§ 1 Name und Sitz, Geschaftsjahr

Der Verein fuhrt den Namen 1.Volleyballclub Stralsund e.V.
Er hat seinen Sitz in der Hansestadt Stralsund und ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Stralsund unter VR 343 eingetragen.
Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegunstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Forderung des Volleyballsports und der damit verbundenen 
korperlichen Ertuchtigung. 
Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

-  regelmaßiger Ubungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb 
-  offene Kinder- und Jugendarbeit im sportfachlichen und uberfachlichen 
   Bereich 
-  offene Angebote fur Nichtmitglieder 
-  Durchfuhrung geeigneter Veranstaltungen fur Mitglieder und 
   Interessenten zur Forderung des Leistungs- und Breitensports 
-  Zusammenarbeit mit fachlichen und uberfachlichen Interessenvertretern 
-  Mitgliedschaft im Landessportbund M-V, Kreissportbund Vorpommern- 
   Rugen, Stadtsportbund Hansestadt Stralsund und im Landesfachverband M-V 

§ 3 Mittelverwendung und Grundsatze

Der Verein ist selbstlos tatig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmaßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhaltnismaßig hohe Vergutung begunstigt werden. 

Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Verein ist parteipolitisch und religios neutral. Er vertritt den Grundsatz religioser, 
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralitat. Der Verein wendet sich gegen 
Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus. Er tritt rassistischen, 
verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, 
unabhangig davon, ob sie verbaler, korperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, 
entgegen. 
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Der Verein, seine Amtstrager*innen und Mitarbeiter*innen bekennen sich zu den 
Grundsatzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten fur die korperliche 
und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein. 

Der Verein steht fur Fairness und tritt fur einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 

Alle Inhaber von Vereinsamtern sind ehrenamtlich tatig. Auf Beschluss des erweiterten 
Vorstandes konnen sie eine angemessene Aufwandspauschale bis zur Hohe der 
Ehrenamtspauschale des § 3 Nr.26a EstG erhalten. 

Zur Erledigung der Geschaftsfuhrungsaufgaben und zur Fuhrung der Geschaftsstelle ist der 
vertretungsberechtigte Vorstand ermachtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhaltnisse 
und der Haushaltslage eine*n Geschaftsstellenleiter*in und/oder Mitarbeiter*innen fur die 
Verwaltung einzustellen. Im Weiteren ist nur der vertretungsberechtigte Vorstand ermachtigt, 
zur Erfullung der satzungsgemaßen Zwecke Vertrage mit Ubungsleiter*innen abzuschließen.
Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der/die Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein 
anderes Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstandes. 

Jeder Beschluss uber die Anderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim 
Registergericht dem zustandigen Finanzamt vorzulegen. 

§ 4 Zustandigkeit und Rechtsgrundlagen

Die Satzung bildet die Grundlage der Tatigkeit der Organe des Vereins. Sie wird erganzt 
durch Ordnungen und Beschlusse der Organe. 

§ 5 Mitgliedschaft

Vereinsmitglieder konnen naturliche, volljahrige Personen, aber auch juristische Personen 
werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedurfen der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.
Mitglieder des Vereins sind: 

- Erwachsene (Aktive und Passive) 
-  Jugendliche
- Juristische Personen
- Ehrenmitglieder 

Die Aufnahme hat mit einem schriftlichen Antrag zu erfolgen, uber den der Vorstand 
entscheidet. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem 
Antragsteller die Grunde mitzuteilen. 

Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um den 1.VC Stralsund verdient gemacht haben. 
Sie konnen auf Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die 
Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit, wenn zwei Drittel der Mitglieder der 
anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag zustimmen. 

Die Mitglieder haben das Recht 
-  die Wahrnehmung ihrer Interessen durch den Verein zu verlangen und die 
   dem 1.VC Stralsund zur Verfugung stehenden Einrichtungen im Rahmen 
   der gegebenen Moglichkeit zu benutzen 
-  im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen/Wettkampfen 
   teilzunehmen 

Die Mitglieder haben die Pflicht 
-  an der Erfullung der Aufgaben des 1.VC Stralsund aktiv mitzuwirken und 
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   deren Ansehen zu vermehren 
-  sich entsprechend der Satzung und den weiteren Ordnungen des 1.VC 
   Stralsund zu verhalten. Die Mitglieder sind zu gegenseitiger 
   Rucksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet. 
-  die Mitgliedsbeitrage und Umlagen fristgemaß zu entrichten. 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung und den weiteren Ordnungen des 1.VC Stralsund 
oder der Mitgliederversammlung verstoßen oder sich eines Verstoßes gegen die Interessen 
des 1.VC Stralsund oder eines unsportlichen Verhaltens schuldig machen, konnen nach 
vorheriger Anhorung vom Vorstand folgende Maßregelungen verhangt werden: 

- Verweis 
- Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb bis auf Widerruf 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss 
aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfahigkeit der juristischen Person. Sie endet zudem 
automatisch, wenn das Mitglied mit einem Jahresbeitrag im Ruckstand ist. Einer vorherigen 
Mahnung bedarf es dabei nicht. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur halbjahrlich zum 30.06. und 31.12. 
eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kundigungsfrist von einem Monat zulassig. 

Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die 
Vereinsinteressen oder Satzungsinhalte verstoßen hat, wobei als Grund zum Ausschluss 
auch ein unfaires, unsportliches Verhalten gegenuber anderen Vereinsmitgliedern gilt. 

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung von Seiten des Vorstandes 
Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu außern. Der Beschluss uber den Ausschluss ist mit 
Grunden zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied schriftlich bekannt zu machen. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von einem Monat 
ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit endgultig. Wird Berufung nicht 
oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den 
Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erloschen alle Anspruche aus
dem Mitgliedschaftsverhaltnis. Eine Ruckgewahr von Beitragen, Spenden oder sonstigen 
Unterstutzerleistungen ist grundsatzlich ausgeschlossen, unbeschadet des Anspruchs des 
Vereins auf bestehende Forderungen. 

§ 7 Mitgliedsbeitrage

Von den Mitgliedern werden Beitrage erhoben. Das Mitglied ist fur die Dauer der 
Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. Daruber hinaus kann
die Erhebung von Umlagen sowie einer Aufnahmegebuhr festgelegt werden. 

Die Hohe und die Falligkeit des Jahresbeitrages, der Aufnahmegebuhr sowie der Umlagen 
werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Sie kann zu diesem Zwecke eine 
Beitragsordnung verabschieden. Umlagen konnen bis zur Hohe des Dreifachen des 
jahrlichen Mitgliedsbeitrages von der Mitgliederversammlung festgesetzt werden. 
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Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Anderungen des Namens, der Bankverbindung, der 
Anschrift sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. 

Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Beitrag 
zum Falligkeitstermin eingezogen. Kann der Bankeinzug aus Grunden, die das Mitglied zu 
vertreten hat, nicht erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebuhren durch das Mitglied zu 
tragen. 

Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Falligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich 
das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende Beitrag ist dann bis
zu seinem Eingang gemaß § 288 Abs.1 BGB mit 5 Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB zu verzinsen. 

Fallige Beitragsforderungen konnen vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend 
gemacht werden. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

Der geschaftsfuhrende Vorstand kann in begrundeten Einzelfallen Beitragsleistungen oder 
-pflichten ganz oder teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am 
SEPA-Lastschriftverfahren erlassen. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben die gleichen Rechte wie 
zahlende Mitglieder. 

§ 8 Organe des Vereins

Vereinsorgane sind 
-  der Vorstand 
-  die Mitgliederversammlung 

§ 9 Vorstand

Der Vorstand arbeitet auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Im 
Sinne des § 26 BGB besteht er aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und dem 
Finanzvorsitzenden. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Es sind 
jeweils immer nur zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigt. 

§ 10 Aufgaben und Zustandigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zustandig, soweit sie nicht einem 
anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zahlen insbesondere 

- die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
   Tagesordnung 
-  Ausfuhrung von Beschlussen der Mitgliederversammlung 
-  Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchfuhrung, Erstellung 
   des Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung 
-  Beschlussfassung uber Aufnahmeantrage und Ausschlusse von Mitgliedern
-  Abschluss und Kundigung von Arbeitsvertragen 

§ 11 Wahl des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewahlt.
Vorstandsmitglieder konnen nur Mitglieder des Vereins ab 18 Jahren werden. Die Mitglieder 
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des Vorstandes werden fur die Zeit von drei Jahren gewahlt. Der Vorstand bleibt bis zu einer 
Neuwahl im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes wahrend der Amtszeit aus, so wahlt der Vorstand ein 
stimmberechtigtes Ersatzmitglied fur die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
Gleiches gilt fur Vorstandsamter, die nach der Mitgliederversammlung zunachst vakant 
bleiben mussten.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

§ 12 Vorstandssitzungen

Sitzungen des Vorstandes finden bei Bedarf statt oder wenn mindestens 1/3 der 
Vorstandsmitglieder dies verlangen. Im Ubrigen sollen Vorstandssitzungen regelmaßig 
einmal in 8 Wochen durchgefuhrt werden. 

Die Sitzungen werden vom 1. oder 2.Vorsitzenden einberufen. Die Vorlage einer 
Tagesordnung ist nicht erforderlich. 

Die Einberufung von Vorstandssitzungen kann auch mundlich oder telefonisch unter 
Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens 3 Tagen erfolgen. 

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens 3 seiner Mitglieder, darunter der 1. oder 
2.Vorsitzende, anwesend sind. Beschlusse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
1.Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 2.Vorsitzenden, den Ausschlag. 

Der Vorstand kann Mehrheitsbeschlusse im Umlaufverfahren per E-Mail oder per Telefon- 
oder Videokonferenz fassen, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der 
Beschlussfassung per E-Mail oder Telefon- bzw. Videokonferenz mitwirken. In Telefon- oder 
Videokonferenzen gefasste Beschlusse sind innerhalb einer Woche schriftlich zu 
protokollieren. Per E-Mail gefasste Beschlusse sind auszudrucken und zu archivieren. 

Weitere Einzelheiten zur Durchfuhrung von Vorstandssitzungen werden in einer vom 
Vorsitzenden vorgelegten und vom Vorstand zu beschließenden Geschaftsordnung geregelt. 

§ 13 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist oberstes beschlussfahiges Organ des Vereins. 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere fur folgende Angelegenheiten zustandig: -
 Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

-  Entgegennahme der Berichte der Kassenprufer 
-  Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
-  Beschlussfassung uber Anderungen der Satzung und uber die 
   Vereinsauflosung, 
-  Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu 
   Ehrenmitgliedern, 
-  Wahl der Kassenprufer 
-  Festlegung der Beitrage, Umlagen und deren Falligkeiten 
-  Genehmigung des Haushaltsplans 
-  Beschlussfassung uber Antrage 
-  Entscheidung uber die Berufung gegen den ablehnenden Bescheid des 
   Vorstands nach § 6 Abs.3 der Satzung 
-  weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz   
   ergeben. 
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Mindestens einmal im Jahr, moglichst im 1.Halbjahr, soll eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 
unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung oder per E- Mail einberufen. Es
sind alle Mitglieder einzuladen. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an 
die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet wurde. 

Die Tagesordnung ist zu erganzen, wenn dies ein Mitglied bis spatestens eine Woche vor 
dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Erganzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekannt zu machen. Dies gilt nicht fur Antrage, die eine Anderung der Satzung, Anderungen 
der Beitrage und Umlagen oder die Auflosung des Vereins zum Gegenstand haben. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder einzuberufen, 
wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Grunde verlangt.

Ordnungsgemaß einberufene Mitgliederversammlungen sind grundsatzlich ohne Rucksicht 
auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfahig. 

In der Mitgliederversammlung hat grundsatzlich jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – 
eine Stimme; Jugendliche jedoch erst ab dem vollendetem 16.Lebensjahr und nur mit 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.
Das Stimmrecht ruht jedoch so lange, wie das Mitglied mit dem Beitrag langer als 3 Monate 
im Ruckstand ist bzw. das Mitglied seinen Austritt erklart hat. Die Ubertragung der Ausubung 
des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulassig. 

Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschaftsunfahig im 
Sinne der Regelungen des BGB gelten, konnen ihre Antrags- und Rederechte in der 
Mitgliederversammlung nicht personlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter*innen 
ausuben. Alle weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutzung der sportlichen 
Vereinsangebote, konnen diese Mitglieder personlich ausuben. Minderjahrige Mitglieder 
zwischen dem vollendeten 7. und dem vollendeten 18. Lebensjahr uben ihre 
Mitgliedschaftsrechte im Verein personlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter*innen sind von 
der Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte ausgeschlossen, sind aber berechtigt, an 
Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

Beschlusse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Satzungsanderungen und Beschlusse uber die Vereinsauflosung bedurfen einer 2/3 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gultigen 
Stimmen an. Stimmenthaltungen gelten als ungultige Stimmen. 

Bei Satzungsanderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.
Fur Wahlen gilt: Die Wahl erfolgt durch Handzeichen. Sie muss schriftlich durchgefuhrt 
werden, wenn 1/3 der anwesenden Vereinsmitglieder dies fordern. Uber jede zu besetzende 
Vorstandsposition wird einzeln entschieden. Fur die Wahl reicht die einfache Mehrheit. Wird 
diese im ersten Wahlgang nicht erreicht, konnen maximal zwei weitere durchgefuhrt werden. 
Erreicht auch im dritten Wahlgang keiner die einfache Mehrheit, bleibt die zu besetzende 
Position vakant.
Auf Antrag kann auch im Block gewahlt werden. Der Antrag bedarf der Zustimmung der 
einfachen Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder. 

Mehrfache Besetzung von Amtern durch eine Person ist nicht zulassig. 

§ 14 Protokollierung

Uber den Verlauf einer jeden Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von 
dem Versammlungsleiter und dem Protokollfuhrer zu unterzeichnen ist. 
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§ 15 Kassenprufer

Die von der Mitgliederversammlung fur 3 Jahre gewahlten zwei Kassenprufer uberprufen die 
Kassengeschafte des Vereins. Die Kassenprufung erstreckt sich nicht auf die 
Zweckmaßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Uberprufung hat 
mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; uber das Ergebnis ist in der 
Jahreshauptmitgliederversammlung zu berichten. 

§ 16 Haftung

Aus Entscheidungen des 1.VC Stralsund und seiner Organe konnen keine Ersatzanspruche 
hergeleitet werden. Der 1.VC Stralsund haftet nicht fur seine Mitglieder. 

Die Haftung des Vorstands und des erweiterten Vorstands ist auf die Haftung aus Vorsatz 
und grober Fahrlassigkeit begrenzt. 

Ehrenamtlich Tatige und Organ- oder Amtstrager, deren Vergutung den Ehrenamtsfreibetrag 
gem. § 3 Nr. 26 a EStG im Jahr nicht ubersteigt, haften fur Schaden gegenuber den 
Mitgliedern und gegenuber dem Verein, die sie in Erfullung ihrer ehrenamtlichen Tatigkeit 
verursachen, nur fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit.
Der Verein haftet gegenuber den Mitgliedern im Innenverhaltnis nicht fur leicht fahrlassig 
verursachte Schaden, die Mitglieder bei der Ausubung des Sports, bei Benutzung von 
Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit 
solche Schaden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

§ 17 Datenschutz

Zur Erfullung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten uber personliche und sachliche Verhaltnisse der 
Mitglieder im Verein verarbeitet. 

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

-  das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
-  das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
-  das Recht auf Loschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
-  das Recht auf Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
-  das Recht auf Datenubertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 
-  das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 
-  Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde nach Artikel 77 DS- 
   GVO. 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter*innen oder sonst fur den Verein Tatigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfullung gehorenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zuganglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch uber das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz- Grundverordnung 
und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der Vorstand eine*n Datenschutz-beauftragte*n, 
sofern mindestens 20 Personen standig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschaftigt sind (vgl. § 38 BDSG). 

Seite 7 von 8
28.06.2023



§ 18 Auflosung des Vereins

Wird mit der Auflosung des Vereins nur eine Anderung der Rechtsform oder eine 
Verschmelzung mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, so dass die unmittelbare,
ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszweckes durch den neuen Rechtstrager 
weiterhin gewahrleistet wird, geht das Vereinsvermogen auf den neuen Rechtstrager uber. 

Im Falle der Auflosung oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fallt das Vermogen an 
den Sportbund Hansestadt Stralsund e.V., der es unmittelbar und ausschließlich fur 
gemeinnutzige Zwecke, insbesondere zur Forderung des Sports zu verwenden hat. 

Vor Durchfuhrung der Auflosung und Weitergabe des noch vorhandenen Vereinsvermogens 
ist zunachst das Finanzamt zu horen. 

Ist wegen Auflosung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfahigkeit die Liquidation des 
Vereinsvermogens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen 
Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren; es sei denn, auf einer ordnungsgemaß einberufenen 
Mitgliederversammlung wird die Einsetzung eines anderen Liquidators mit 2/3 Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen. 

§ 19 Symbol des Vereins

Der 1.VC Stralsund fuhrt ein eigenes Symbol. 

§ 20 Gerichtsstand und Erfullungsort

Gerichtsstand und Erfullungsort ist die Hansestadt Stralsund. 

§ 21 Inkrafttreten

Die Satzung wurde in der vorliegenden Form am 28.06.2023 von der Mitgliederversammlung
des 1.VC Stralsund beschlossen. Sie tritt damit an die Stelle der bisherigen Satzung. 
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